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40 JAHRE SZSV

40 Jahre Schweizerischer Zivilschutzverband

Mit Blick nach vorne in das néichste Jahrzehnt

Es war ein historisch bedeutungsvoller Tag, als
am 21. November 1954 im Berner Rathaus der
Schweizerische Zivilschutzverband — damals
noch unter der Bezeichnung «Schweizerischer
Bund fir Zivilschutzv — ins Leben gerufen
wurde. Die weitsichtigen Griinder dirfen fiir
sich in Anspruch nehmen, die eigentlichen
Weghereiter fiir einen umfassenden Bevélke-
rungsschutz in der Schweiz gewesen zu sein.
Ein Blick zuriick zeigt, dass in den vergange-
nen vier Jahrzehnten eine immense Aufbauar-
beit geleistet wurde. Und auch heute ist kein
Marschhalt angesagt. «Mit Blick nach vorne in
das niichste Jahrzehnt» muss das Leitmotiv
sein.

EDUARD REINMANN

Bereits in Sommer 1954 war die erste Aus-
gabe der Zeitschrift «Zivilschutz» mit dem
Untertitel «Schweizerische Zeitschrift fiir
Schutz und Betreuung der Zivilbevdlke-
rung im Kriegs- und Katastrophenfall» er-
schienen. Das Griindungskomitee driickte
auf der Titelseite seine Willenserkldrung
mit folgenden Worten aus: «Wir suchen
Befreiung aus der Beklemmung, welche
Herzen und Gemiiter bedriickt. Wir wen-
den uns gegen das mutlose Hinnehmen ei-
nes Zustandes, der die Menschheit mit
Vernichtung bedroht. Wir wollen iiberle-
ben'»

Die Wurzeln im Luftschutz

Zu Beginn der flinfziger Jahre erhielt der
Zentralvorstand der Schweizerischen Luft-
schutz-Offiziersgesellschaft (SLOG) von
seiten der Bundeshehdrden den Auftrag,
zu priifen, ob der im Jahre 1946 wohl et-
was Ubereilig aufgeloste Schweizerische
Luftschutzverband wiederum ins Leben
gerufen werden konnte. Das Echo auf eine
Umfrage war positiv, zumal einzelne kan-
tonale Sektionen nie aufgeldst worden wa-
ren und somit in den neu zu griindenden
Verband -eingebracht werden konnten.
Man war sich indessen einig, dass die Be-
zeichnung «Luftschutz» durch einen pas-
senderen Ausdruck ersetzt werden musste
und kam schliesslich auf das Wort «Zivil-
schutz». Die Vorarbeiten schritten rasch
voran, und bereits vor der Griindung des
Schweizerischen Dachverbandes wurden
in den Kantonen Basel, Bern, Aargau und
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Solothurn die ersten Kantonalverbinde
gegriindet.

Am Griindungsakt des Schweizerischen
Bundes fiir Zivilschutz wurden Zweck und
Ziel mit wenigen Satzen umschrieben:

— Priifung aller mit dem Zivilschutz zu-
sammenhédngenden Fragen.

— Aufklirung der Offentlichkeit iiber die
im Frieden und im Krieg zu treffenden
Schutz- und Betreuungsmassnahmen.

— Zusammenarbeit mit Organisationen,
die dhnliche Zielsetzungen haben.

Als erster Zentralprédsident wurde alt Bun-
desrat Eduard von Steiger (Bundesrat
1940-1951) gewdhlt, der sich mit ganzer
Kraft fiir das aufzubauende Werk ein-
setzte.

An der Griindungsversammlung wurden
zwolf Organisationen als stimmberechtigte
Mitglieder aufgenommen, wobei die von
Anfang an breite Abstiitzung ins Auge fallt.
Ausser den vier bereits gegriindeten kan-
tonalen Zivilschutzverbdnden und den
Luftschutzverbédnden der Kantone Thur-
gau, Schaffhausen und der Suisse ro-

Die Ziele des SZSV

Der Schweizerische Zivilschutzverband |

(SZSV) s

— informiert tiber Ziel, Zweck und neu-
sten Stand des zivilen Bevolkerungs- |
schutzes in der Schweiz;

— orientiert Politiker, Behordemitglie-
der, Verwaltungsorgane und alle an-
dern am Zivilschutz Interessierten
iber Aktualitdten in diesem Bereich;

— setzt sich fiir die Verankerung des |
Zivilschutzgedankens in der Bevol-
kerung ein;

— unterstiitzt Behorden und politische
Entscheidungstriger in ihren Bestre-

| bungen, den Zivilschutz zu einem ef-

fizienten Instrument zur Bewdlti- |
| gung von natur- und zivilisationshe- |

. dingten Katastrophen sowie von an- |

' dern Notlagen auszubauen; ‘

| — vertritt die Interessen der Schutz-

| dienstpflichtigen (Mannschaft und |

Kader) gegeniiber den Behorden von
| Bund, Kantonen und Gemeinden;
— ist aktiv an der Neugestaltung und
. -organisation des Zivilschutzes der
Schweiz beteiligt. Er unterstiitzt alle |
weiteren zum Auf- und Ausbhau un- |
seres Zivilschutzes geeigneten Mass- |
nahmen.

mande erklidrten das Schweizerische Rote
Kreuz, der Schweizerische Samariter-
bund, der Schweizerische Katholische
Frauenbund, der Schweizerische gemein-
niitzige Frauenverein und der Schweizeri-
sche Aufklarungsdienst ihre Mitglied-
schaft. Nach der Griindung weiterer kan-
tonaler Zivilschutzverbdnde zé&hlte der
Dachverband Ende 1954 bereits 1663 Ein-
zel- und 284 Kollektivmitglieder. Die an-
fanglich zarte Pflanze hatte Wurzeln ge-
fasst und erwies sich als lebenskriftig.

Das erste Jahrzehnt

Die ersten Jahre galten dem Aufbau des
Verbandes. An der ersten Delegiertenver-
sammlung 1955 konnten drei neue Kanto-
nalverbénde und neun schweizerische
Verbdnde verschiedenster Ausrichtung
aufgenommen werden. Diese Entwicklung
setzte sich in den folgenden Jahren noch
verstarkt fort und Ende 1964 gehdrten
dem Verband 11662 Einzel- und 1454
Kollektivmitglieder an.

Die Haupttétigkeit des Verbandes bestand
jedoch in der Aufkldrung der Bevolkerung
tiber den kommenden Zivilschutz. In Zu-
sammenarbeit mit dem Schweizerischen
Aufklarungsdienst wurden Referenten-
kurse durchgefiihrt. Poststempel- und
Briefmarkenaktionen sorgten fiir die
Verbreitung des Zivilschutzgedankens.
Schwedische Referenten hielten Vortrége
in sieben Schweizer Stéddten tiber den Zi-
vilschutz in ihrem Land. Der Aufstand in
Ungarn im Herbst 1956 gab der Aufkld-
rungsarbeit neuen Aufschwung. Der erste
illustrierte Aufkldrungsprospekt in den
drei Landessprachen wurde herausgege:
ben und die Vorarbeiten fiir einen eigenen
Werbefilm an die Hand genommen.

1957 stand im Zeichen der Abstimmung
liber einen Verfassungsartikel. Dem
Schweizerischen Bund fiir Zivilschutz
oblag die Leitung und Durchfithrung der
Abstimmungskampagne. Innert weniger
Wochen - die Abstimmung wurde auf das
erste Marzwochenende festgesetzt — sollté
die eher negative Stimmung in der Bevdl
kerung zu einem Umschwung gebrachi
werden. Es reichte nicht ganz. Wohl nahm
die Mehrheit der Stdnde den Verfassungs:
artikel an, aber die Uberzahl der Neinstim:
men (361028 Ja gegen 389633 Nein
brachte die Vorlage zu Fall.

Die intensive Aufkldrungsarbeit, die auch
nach der Abstimmung ihre Fortsetzung
fand, war jedoch nicht umsonst. An de!
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zweiten Volksabstimmung vom 23./24.
Mai 1959 stimmte das Volk dem Artikel
22bhis mit 380631 Ja gegen 230701 Nein
zu. Damit wurde das Zivilschutzwesen und
das Zivilschutzrecht auf eine einwandfreie
verfassungsrechtliche Grundlage gestellt.
Die Bahn war frei fiir den Aufbau eines
zeitgemdassen Zivilschutzes, und es konn-
ten die erforderlichen Gesetzeswerke ge-
schaffen werden.

Ein entscheidender Schritt fiir den Aufbau
des Zivilschutzes war die Truppenordnung

Die Entwicklung des Zivilschutzes
in der Schweiz

1934 bis 1951 Passiver Luftschutz der
Zivilbevolkerung im Eidgendssischen
Militdrdepartement. — 1950 Bundesbe-
schluss betreffend den baulichen Luft-
schutz. — 1954 Verordnung iiber den
Zivilschutz. — 1959 Aufnahme des Zivil-
schutzartikels in die Bundesverfas-
sung. — 1962 Bundesgesetz iiber den
Zivilschutz. — 1963 Bundesgesetz tiber
den Zivilschutz und Schaffung des Bun-
desamtes fiir Zivilschutz als Amt des
Eidgenossischen Justiz- und Polizeide-
partementes. — 1966 Bundesgesetz
tiber den Schutz der Kulturgiiter. —
1971 Konzeption des Zivilschutzes. —
1973 Konzeption der Gesamtverteidi-
gung/Sicherheitspolitik. — 1977 Teilre-
vision der beiden Zivilschutzgesetze. —
1978 Totalrevision der beiden Zivil-
schutzverordnungen. — 1980 Authe-
bung der Bundesheitrige an den priva-
ten Schutzraumbau. — 1983 Zwischen-
bericht des Bundesrates iiber den
Stand des Zivilschutzes. — 1984 Teilre-
vision der beiden Zivilschutzgesetze. In
Kraft seit 1. Januar 1986. — 1984
Wechsel des Dienstes ftir Kulturgiiter-
schutz vom Bundesamt fiir Kultur-
pflege zum Bundesamt fiir Zivilschutz.
Totalrevision der Verordnung iiber den
Schutz der Kulturgiiter. — 1985 Teilre-
vision der beiden Zivilschutzverord-
nungen. In Kraft seit 1. Januar 1986. —
1987 Expertenbericht «Einsatz des Zi-
vilschutzes zur Nothilfe». — 1989 Bil-
dung der Projektorganisation «Zivil-
schutz 95». — 1990 Bericht tiber die
Sicherheitspolitik der Schweiz. Der Be-
richt 90 16st den Bericht zur Konzep-
tion der Gesamtverteidigung aus dem
Jahre 1973 ab. — 1992 Bericht iiber
Einsatz und Organisation des Zivil-
schutzes. Das Zivilschutz-Leitbild 16st
die Konzeption des Zivilschutzes 1971
ab. — 1993/94 Neue Zivilschutzgesetz-
gebung. — Ab 1995 Realisierung der Zi-
vilschutzreform.

e

1961 iiber die Organisation des Heeres.
Kernpunkte waren die Neuaufteilung der
Heeresklassen und die Herabsetzung des
Wehrpflichtalters von 60 auf 50 Jahre (Of-
fiziere von 65 auf 55). Damit wurden rund
200000 Mann fiir den Zivilschutz und da-
mit flir die Gesamtverteidigung frei.

Am 17. Juni 1961 trat alt Bundesrat Edu-
ard von Steiger als Zentralprasident zu-
riick. Gleichzeitig wurde er zum Ehrenpra-
sidenten ernannt. Zum Nachfolger wurde
der Biindner Stinderat Gion Darms ge-
wihlt.

In die Jahre 1961 bis 1964 fiel die Schaf-
fung der Bundesgesetze iiber den Zivil-
schutz und den baulichen Zivilschutz und
der zugehorigen Verordnungen. Die Schaf-
fung dieser Gesetzeswerke war nicht zu-
letzt geprdgt von der rasanten Entwick-
lung der Nuklearwaffen.

Vom Gesetz zum Vollzug

In die Zeit der Ausarbeitung und Verab-
schiedung der Zivilschutzgesetze fiel der

Entscheid fiir die endgiiltige Struktur des
neuen Bundesamtes fiir Zivilschutz. Auf
den 31. Dezember 1962 liste die Abtei-
lung fiir Luftschutz des EMD ihre Tétigkeit
auf und am 1. Januar 1963 tibernahm un-
ter Direktor Ernst Fischer das neue Bun-
desamt fiir Zivilschutz im EJPD deren Auf-
gaben. Vorerst gliederte sich das Bundes-
amt in eine Sektion Schutzorganisationen,
eine Sektion Bauten, eine Sektion Admini-
stratives und verschiedene Stabsstellen.
Wenig spéiter kam die Sektion Ausbildung
dazu. Die restlichen sechziger Jahre wa-
ren fiir das BZS eine hektische Zeit, musste
doch eine Vielzahl von Richtlinien, Wei-
sungen und Planen erlassen werden. Am
1. November 1965 loste Nationalrat Wal-
ter Konig von Biel Ernst Fischer als Direk-
tor des BZS ab.

1969 erschien das Zivilverteidigungshuch,
das in allen Landessprachen in alle Haus-
haltungen des Landes abgegeben wurde.
Der Schweizerische Bund fiir Zivilschutz
leistete darin einen wesentlichen Beitrag
zum Kapitel «Zivilschutz». Das Buch loste

BUNDESAMT FUR ZIVILSCHUTE
Direktion

Baulicher Luftschutz
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Aus alten «Zivilschutz»-
Ausgaben herausgepickt

1961: Die Verscharfung der Berlinkrise
und die Wiederaufnahme der Atombom-
benversuche durch die Sowjetunion ha-
ben mit der Beschleunigung des Rustungs-
wettlaufs eine Weltlage geschaffen, die
mehr denn je zu ernsten Beflirchtungen
Anlass gibt. In der sich heute abzeichnen-
den Bedrohung ist es unerldsslich, dass
auch die zivile Landesverteidigung — der
Zivilschutz — vordringlich weiter ausge-
baut wird, um eine noch klaffende Licke
unserer totalen Landesverteidigung end-
lich zu schliessen.

Zentralprasident Gion Darms

*

[ 968: Der Zivilschutz ist das unerlassliche
Gegenstick, die unumgangliche Ergéan-
zung der militdrischen Landesverteidi-
gung. Dieser Gedanke muss noch viel
mehr als bisher hinausgetragen werden in
die Hauser und Familien aller Regionen
und Sprachgruppen unseres Landes.
Bundesrat Ludwig von Moos

*

| 975: Die schwaéchste Stelle des Zivil-
schutzes ist heute die Ausbildung. Auf die-
sem Gebiet kénnten der Schweizerische
Bund flir Zivilschutz und seine kantonalen
Sektionen eine neue Aufgabe Uberneh-
men. Reinhold Wehrle
Président Solothurnischer
Zivilschutzverband

*

1984: Notfalls bietet der Schutz in einem
abgeschlossenen Kartoffelkeller viel gros-
sere Uberlebenschancen als ein wunder-
bares Projekt in einer Schublade einer
Gemeindebehorde. Franz Reist
Vorsteher des Amtes fir Zivilschutz
des Kantons Bern

8 ziviLscuuTZ 4/94

im Land — vor allem wegen seines militari-
schen Teils — heftige Kontroversen aus.
Das dnderte nichts daran, dass das Buch
im Ausland grosse Beachtung fand und in
mehrere Sprachen iibersetzt wurde.

Im gleichen Jahr wurde die Zeitschrift
«Schutz und Wehr» mit dem Verbandsor-
gan des SBZ, der Zeitschrift «Zivilschutz»
zusammengelegt.

An der Delegiertenversammlung vom 26.
April 1969 im Berner Rathaus {ibernahm
als dritter Zentralprésident Nationalrat
Professor Dr. Leo Schiirmann die Fithrung
des SBZ. Er iibte dieses Amt bis 1974 aus,
um es alsdann an den Genfer National-
und Staatsrat Henri Schmitt zu iibergeben.
In diesem Jahr feierte der SBZ sein 20jah-
riges Bestehen. Der Mitgliederbestand war
aufrund 165000 Mitglieder angewachsen.
1974 kam es auch zu einem Wechsel im
Bundesamt. Direktor Walter Konig trat in
den Ruhestand und wurde von Hans Mu-
menthaler, Abteilungschef im Eidgenossi-
schen Justiz- und Polizeidepartement, ab-
gelost.

Internationale Kontakte

Der Zivilschutzgedanke hatte nicht nur in
der Schweiz zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen, sondern auch im Ausland. Ein
Gedankenaustausch drdangte sich gera-
dezu auf. Im Jahr 1975, dem 21. Jahr sei-
nes Bestehens, organisierte der Schweize-
rische Zivilschutzverband (SZSV) in Stef-
fisburg die eine Woche dauernde interna-
tionale Zivilschutztagung mit Teilnehmern
aus 23 Nationen. Mit der Wahl von Profes-
sor Dr. Reinhold Wehrle als fiinftem Zen-
tralprasident im Jahr 1977 trat ein Mann
an die Spitze des Verbandes, dem die
Pflege internationaler Beziehungen ein be-
sonderes Anliegen war. Mit seinem Enga-

gement trug er auch wesentlich dazu bej
dem Schweizer Zivilschutz zu hoher inter:
nationaler Anerkennung zu verhelfen.
1979 blickte der Verband auf sein 25jdhri-
ges Bestehen zurilick. An der Delegierten-
versammlung in Langnau sagte Bundesrat
Kurt Furgler: «Wir diirfen uns nicht aus-
schliesslich auf die Bewdltigung der Ge-
genwartsaufgaben konzentrieren. Es miis-
sen auch Massnahmen getroffen werden,
um Biirger und Staat im Ernstfall das
Uberleben zu sichern. Die Verantwortung
fiir die Zivilschutzmassnahmen hat der
Gesetzgeber Bund, Kantonen und Gemein-
den iiberbunden. Der Schweizerische Zi-
vilschutzverband, eine rein privatrechtli-
che Organisation, hat zur Aufgabe, alle
Anstrengungen im Bereiche der Gesamt:
verteidigung und Sicherheitspolitik zum
Schutze der Zivilbevolkerung im Katastro-
phen- und Kriegsfall zu unterstiitzen.»

Die internationale Bedrohungslage war zu
dieser Zeit um nichts kleiner geworden.
Das Spannungsfeld zwischen den Gross-
méchten USA und Sowjetunion hatte ein
gegenseitiges Wettriisten zur Folge. Trot
KSZE- und SALT-Gespréchen, die zu einer
gegenseitigen Entspannung fithren sollten,
war davon noch nichts zu versptiren.

Flir den SZSV stellte sich die schwierige
Aufgabe, den Sinn und Zweck des Zivil
schutzes weiterhin zu begriinden und die
Bundesmassnahmen zu unterstiitzen. In
Anlehnung an die revidierte Zivilschutz:
konzeption von 1971 betraf dies unter an-
derem den Schutzraumbau, die verbes
serte Ausbildung von Kader und Mann-
schaften und ganz generell einen ausge:
wogenen Weiterausbau des Zivilschutzes.
Als Verband hatte sich der SZSV konsoli
diert. Seine Mitgliederzahl lag stetig um
16000 bis 17000 herum. Die Fachzeit
schrift «Zivilschutz» hatte sich kréftig ent:

Wer und wann?/Qui et quand?

Zentralprésidenten/Présidents centraux

Alt Bundesrat

Eduard von Steiger,
Bern

Standerat Gion Darms,
Chur

Nationalrat Professor
Dr. Leo Schiirmann,
Solothurn 1969 —-1974
Conseiller national et d’Etat

1954 —1961

1961 -1969

Henri Schmitt, Genéve 1974 -1977
Professor Dr.

Reinhold Wehrle,

Giinsberg SO 1977 — 1990
Stdnderat Robert Biihler,

Luzern seit 1990

Zentralsekretire/Secrétaires centraux

Paul Leimbacher 1954 —-1966
Hektor Grimm 1967 -1972
Herbert Alboth 1973-1980
Kurt Venner 1980 —1984
Heinz W. Miiller 1984 — 1986
Ursula Speich-

Hochstrasser 1986—1991
Hans Jiirg Miinger seit 1992

Direktoren des BZS/Directeurs de 'OFPC |

Ernst Fischer 1963 — 1965

Walter Konig 1965—1974
Hans Mumenthaler 1974-1992
Paul Thiiring seit 1992
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Die bisherigen
Zentralpréisidenten
des SZSV

Les présidents centraux
de I'USPC jusqu’ici

Dr. Gion Darms

Henry Schmitt

Prof. Dr. Reinhold Wehrle

Robert Biihler

wickelt und stellte mit einer beglaubigten
Auflage von 26000 Exemplaren ein an-
sehnliches Produkt im schweizerischen
Blitterwald dar.

Zivilschutz-Zukunft zeichnet sich ab

Die Entwicklung der letzten zehn Jahre ist
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
zugleich. Ab Mitte der achtziger Jahre be-
gannen die grundlegenden Gedanken zur
Armee- und Zivilschutzreform Gestalt an-
zunehmen. Fiir den Verband war das eine
neue Herausforderung. Er musste infor-
mieren, Informationen und Meinungen
einholen und mitgestalten. Eine nicht ganz
leichte Aufgabe, denn vor allem mit der
Idee des Zusammenwirkens im Verbund
taten sich manche etwas schwer. An der
36. Delegiertenversammlung vom 23. Juni
1990 in Basel wurde Stinderat Robert
Biihler als sechster Zentralprésident ge-
wihlt. In der Folge konzentrierte er seine
ganzen Anstrengungen auf die Realisie-
rung und Umsetzung des neuen Leithildes
und auf die Mitsprache und Mitwirkung
von der Basis her. Die Symposien und Ar-
beitstagungen der letzten Jahre sind Zeug-
nis dafiir.

Noch viel Uberzeugungsarbeit

Das Leitbild 95 hat auf Gesetzes- und Ver-
ordnungsstufe nahezu alle Hiirden genom-
men und geniesst grosse Akzeptanz. Fiir
den Schweizerischen Zivilschutzverband

wire das eigentlich eine Gelegenheit, eine
Verschnaufpause einzuschalten. Doch die
Zeichen der Zeit sind nicht dazu angetan.
Unter dem Eindruck der desolaten Macht-
verhéltnisse im ehemaligen Ostblock wol-
len viele die Notwendigkeit des Zivilschut-
zes nicht mehr einsehen. Daran &ndert
auch der neue Hauptauftrag der Katastro-
phenhilfe wenig. «Katastrophenverhinde-
rung» lautet heute das Schlagwort. Wie sie
zu verhindern sind, sagt allerdings nie-
mand so richtig konkret. Die schlechte
Wirtschaftslage der letzten Jahre und die
leeren Kassen von Bund, Kantonen und
Gemeinden stimmen nicht optimistisch.
Sparen ist allenthalben angesagt, und wo

Mit einer
Werbemarke und
Werbestempeln
wurde 1957 der
Zivilschutzgedanke
unter das Volk
getragen.

lasst sich schon besser sparen als beim
Zivilschutz? Hinzu kommen die immer
stirker tiberhandnehmenden Partikular-
interessen. Das Gesamtwohl tritt in den
Hintergrund gegeniiber kleinlichem und
auf den eigenen Vorteil bedachtem Den-
ken, bei dem nur der momentane Vorteil
im Auge behalten wird. Der SZSV wird in
Zukunft noch fiir viel Verstindnis werben
und viel Uberzeugungsarbeit leisten miis-
sen. Moge ihm die Stimme gegeben sein,
um bis an die Basis durchzudringen. Und
moge ihn dabei der Durchhaltewille beflii-
geln, allen Anfechtungen zum Trotz dem
Wohl unseres Landes zu dienen. A




	Mit Blick nach vorne in das nächste Jahrzehnt

